
II- .. 25"20 der Beilagen z,u den stenographischen Protokollen des Nationalrates , ------,~ -

~EPUBLIK öSTERREICH 
XIII. Gesetzgebu,,'lgsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 10-10 \XTien, den .... 1.6 ..... J:laL............. ...... 197 .. 3. 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. 50. 004/9· .. A/0/"1-73 

Stubennng 1 
T.t.phon 57 56 55 

B e an t wo r t uhg 

der Anfrage der ~AbgeordnetenDipl .. lng. F~1\ffiElCH 
und Genossen a~ die Frau B~ndesminister für 
Gesuno.hei t :Und Umwel tsch.utz betreffend Vorgangs .... 
weise der Gesundheitsbehörden bei Verdacht eines 
Verbrechens (Nr.,1149/J-NR/1973). 

In der vorliegenden Anfrage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet: 

1. Welchen Zeitraum haben die mit dem gegenstän.dlichen , 
Fall befaßten Gesundheitsbehörden für die not,,,endigen Un-
tersuchungen benötigt? 

2.. Wie lautet das Er~ebnis d~eser Untersuchungen? 

3. Wann erfolgte die Einschaltung von Poli~~i und 
Staatsanwaltschaft? 

4. Falls die Beantwortung der Fragen 1 - 3 den ein­
gangs wiedergegebenen. Sachvernaltebestätigen sollten: Wie 
erklären Sie diese Haltung der Gesundheitsbehörden, bzw. 
was werden Sie veranlassen, damit derartige Versäumnisse 
sich in Hinkuft nicht wiederholen?' . !' 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1.: 

Am 7. Närz 1973 wurden z\'iei akute Erkrankungsfälle mit 

.1. 
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fieberhaf-i:ien l'Iagen .... und Darmstörungen der Gesunclhei ts .... 

abteilung des I"Iagistrates der Stadt St .. Fölten angezeigt .. 

Bei den Erkrankungsfällen bestand die 11öglic11.keit eines 

Zusammen ... 1}angs :mit einem Essen einer Hochzeitsgesellschaft 
~. 

im Hotel Pi ttner am 3.. rlä:r.z 1973. 

Noch am seI-ben Tag ,am 7.. März 1973 wurden von der 

Sanitätsbehörde 1. Instanz 
-" ,- '" 

a) die sofortige Üoer'prüfu'ng cler im Ho-tel Pi ttner 

beschäftigten Personen nach dem Bazillenaus~ 

scheidergesetz, 

b) eine Revision der Betriebsstätte durch den Lebens­

mittelinspektor und 

'" c) bakteriologische Untersuchungen der Aus'scheidungen 

der erkraLL'k:ten Personen veranlaßt .. 

Das Ergebnis der bakterio:!.ogis_chen Untersu?hungen lag 

bereits am 9~ r1ärz 1973 vor. 

Zu 2 .. : 

Die ba.kteriologischen Untersuchungen sind negativ ver­

laufen .. Es'konnten keine darmpathogenen Krankheitserreger 

nachgewiesen werden .. 

Zu 2.:.1.. 

Am 13. März 1973 wurde der Gesundheitsabteilung des 

Magistrates der Stadt StoPölten von einem der Gastgeber 

der Gesellschaft eine Liste von 26, größtenteils außerhalb 
.', 

St.pöltens wohnhaften Personen vorgelegt, die Teilnehmer der 
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Gesellschaft waren und angeblicb. unter gleichartigen 

Erscheinungen erkranlct gewesen, unterdessen aber bereits 

wieder genesen seieno Da nach den ziemlich gleichzeitigen 

Ersterkrankungen zwischen (lem 4-" und 6. März 1973 keine 

",leitaren neuen Erkrankungsfälle gemeldet und dem Ver­

nehmen nach nicht aufgetreten ",raren, hatte die Sani·t;äts .... 

behörde 1. Instanz keine Veranlassung zu "tveiteren :Maß­

nab..men .. Auf Grund eines Artikels in einer St.pöl tner 

iilQchenzei tung vom 13. März 1973" in der sehr konkrete 

Andeutungen in Richtung eines kriminellen Geschehens ge­

macht wurden, hat die Sanitätsbehörde 1" Instanz an die 

StaatsauHaltschaft St.Fölten am 15 .. Närz 1973 den Sach ..... 

verhai tangezeigt" 

LEmt Bericht der Krimi.nalpolizei St .. pöl:ten vom 

28 .. Närz 1973 haben sich die Gerüchte über das Vorliegen 

eines kriminellen Geschehens als haltlos erwiesen. 

Zu l{'e : ----

Die Beantvmrtung der Fragen. 1 .... :3 stellt klar, daß 

für die Gesundheitsbehörde insbesondere auf· Grund der Tat­

sache, daß zVJ'ei Fälle von l'1agen-Darmerkrankungen gemeldet 

wurden, kein Anlaß zur Einschaltung von StaatsanVlaltschaft 

ü(ler Polizei gegeben war. Ein Versäumnis der Gesundheits .... 

'behörcle ist auszuschließen; die Gesundheitsbehörde hat die 

not1:1endigen und zweckdienlichen Erhebungen im Rar.un.en ihres 

Hirkungsbereiches :r-aschest vorgenommen. 

Der vorliegende Fall stellt daher keinen Grund für 

v/eitere Veranlassungen des Bundesministeriums für Gesund­

hei t und UmvJ'el tschu-'GZ dar. 

Der Bundesminister: 
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